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verändert. Der Wert der Pflege, in 
Höhe von 10.000 Euro wird von der 
Erbmasse abgezogen, die verblei-
bende Summe wie bisher verteilt. 
Demnach erhält das Kind, das die 
Pflege übernommen hat, 55.000 
das andere Kind 45.000 Euro.

Dieser unbestrit ten positive 
Ansatz hat allerdings einen sehr 
großen Nachteil, der viele Pfle-
gende betrifft. Da die Schwieger-
töchter nicht in der gesetzlichen 
Erbfolge stehen, bleiben sie bei 
der Anrechnung des Erbteils unbe-
rücksichtigt. Das Gesetz hat hier 
einen erheblichen Webfehler, da 
die Pflege von Angehörigen häufig 
gerade von den Schwiegertöchtern 
übernommen wird.

Christian Winter, Heidelberg

Seit Januar dieses Jahres wer-
den die Leistungen pflegender 
Angehöriger stärker im gesetz-
lichen Erbrecht berücksichtigt

Nach einer Presseerklärung des 
Bundesjustizministeriums wer-
den zwei Drittel der pflege-
bedürftigen Personen nicht in 
Einrichtungen, sondern Zuhause 
gepflegt. Auch nach Ansicht der 
ehemaligen Bundesjustizministe-
rin Brigitte Zypries, die das Gesetz 
verantwortet, leisten Angehörige 
dabei oft einen unschätzbaren 
Beitrag.

Die neue Änderung des Erb-
rechts will dieser Tatsache stär-
ker gerecht werden. Zwar können 
nach dem § 2057a BGB schon zu 
dem derzeitigen Zeitpunkt Pflege-
leistungen auf den gesetzlichen 
Erbteil angerechnet werden, aller-
dings muss hierfür bisher auf eige-
nes Einkommen verzichtet werden. 
Seit dem 1. Januar dieses Jahres 
werden die Leistungen eines pfle-
genden Angehörigen auch dann im 
gesetzlichen Erbrecht berücksich-
tigt, wenn dieser einer beruflichen 
Tätigkeit nachgeht. In Zukunft wird 
dies zur Folge haben, dass der Wert 
der Pflegeleistungen zusätzlich 
zum Erbteil des pflegenden Ange-
hörigen ausgezahlt wird.

Wenn zum Beispiel eine pfle-
gebedürftige Person, ohne Testa-
ment, also nach der so genannten 
gesetzlichen Erbfolge, ihren bei-
den Kindern 100.000 Euro hinter-
lässt, und die geleistete Pflege 
etwa 10.000 Euro entspricht, so 
werden die Erbteile entsprechend 

Recht

Erbrechtsreform 
berücksichtigt pflegende 
Angehörige

mit denen das Gespräch zu suchen, 
die diese Chancen heute nutzen 
(können), nämlich mit der jüngeren 
Generation von behinderten Men-
schen. Sich für die Lebensentwürfe 
jüngerer Behinderter zu interessieren 
und sie z.B. zu fragen, wie sie sich 
selbst in der Gesellschaft verorten 
und welche Bedeutung sie ihrer Be-
hinderung dabei zumessen.

Auch die in den letzten Jahren 
entstandenen wissenschaftlichen 
Ansätze müßten dabei eine Rolle 
spielen. So wäre es sicherlich eine 
lohnende Aufgabe für ein behinder-
tenpolitisches Medium, die „Disabili-
ty Studies“ aus ihrem akademischen 
Elfenbeinturm zu befreien und ihre 
Forschungsergebnisse stärker als 
bisher für praktische Politik im Inte-
resse behinderter Menschen nutzbar 
zu machen.

Dies alles in einem Medium, das 
man nicht abonnieren und bezahlen, 
für das man sich nicht entscheiden 
muß, sondern das man von Fall zu 
Fall frei nutzen kann. Dafür bietet 
sich das Internet an - wenn die In-
halte stimmen.

Wie in der Medien-Ausgabe des 
„newsletter“ zu lesen war, gibt es 
durchaus einige Menschen im be-
hindertenpolitischen Spektrum, die 
sich, oft unabhängig voneinander, 
ähnliche Gedanken machen. Was 
notwendig ist, ist also Vernetzung.

Thomas Schmidt, München
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 	Sie arbeiten im Rahmen des 
„Berliner Netzwerks für beson-
ders schutzbedürftige Flücht-
linge“. Worum handelt es sich 
dabei?

Das Netzwerk bemüht sich darum, 
daß Asylbewerber, die in die Bun-
desrepublik kommen, bei Bedarf 
medizinische oder sonstige Hilfe er-
halten, und zwar auf Grundlage von 
Artikel 17 der EU-Aufnahmerichtlinie. 
Es geht dabei um Menschen, die bei-
spielsweise durch Kriegserlebnisse, 
Haft oder Verfolgung schwer trauma-
tisiert sind, Flüchtlinge mit Behinde-
rung, unbegleitete Minderjährige, Al-
leinerziehende, schwangere Frauen 
und Ältere. Weder auf Bundes- noch 
auf Landesebene gibt es bisher Ver-
fahren, um die Richtlinie zu verwirk-
lichen, d.h. um die Schutzbedürftig-
keit und die besonderen Bedürfnisse 
dieser Menschen festzustellen. Das 
hat die EU-Kommission bereits 2007 
kritisiert. Nach deutschem Asylrecht 
haben die Betroffenen lediglich ein 
Recht auf notwendige medizinische 
Hilfe, also bei akuten Schmerzen, 
Verletzungen oder Erkrankungen. 
Von Leistungen des deutschen So-
zialrechts sind sie hingegen ausge-
schlossen. Das bedeutet, daß ein 
Bedarf, der darüber hinaus geht, von 
den Behörden oft abgelehnt wird. 
Die EU-Richtlinien, die das ändern 
sollten, werden in der Bundesrepu-
blik bisher nicht hinreichend um-
gesetzt. Um das zu ändern, haben 
Berliner Organisationen aus dem 
Flüchtlingsbereich das Netzwerk als 
Modellprojekt gegründet. Unsere 
Beratungsstelle ist eines der teilneh-
menden Partnerprojekte, Hauptträ-

„Eine Lobby ist nötig“
Ein Gespräch mit Eva Gebel über die Lücke zwischen dem, was nötig 
ist, und der wirklichen Praxis in der Flüchtlingspolitik

ger ist das Zentrum für Flüchtlings-
hilfen und Migrationsdienste.

 	Wie erfahren die Betroffenen von 
Ihrer Beratung?

Wir kooperieren mit den Sozialarbei-
tern der Erstaufnahmeeinrichtung in 

Berlin-Spandau, die die Flüchtlinge 
zu ihrem Asylverfahren beraten. Die 
Mitarbeiter stellen dann z.B. fest, 
daß jemand dringend einen Rollstuhl 
benötigt und machen diese Person 
auf uns aufmerksam. Die Erstauf-
nahmeeinrichtung ist auch selber 
nicht barrierefrei, da gibt es nur Ge-
meinschaftsduschen, keine barrie-
refreien Toiletten, es gibt Stufen zu 
den Wohnunterkünften. Um damit 
akut zurechtzukommen, helfen sich 
die Leute zunächst untereinander, 
aber eigentlich hat dort jeder seine 
eigenen Sorgen. Manchmal müssen 

sogar Kinder für ihre schwer beein-
trächtigten Eltern sorgen. Aufgrund 
von Beratungsgesprächen mit den 
Betreffenden schreiben wir eine Stel-
lungnahme über Art und Umfang ih-
rer Behinderung und die benötigten 
Hilfen, etwa Pflege oder orthopä-
dische Versorgung. Die Mitarbeiter in 
der Übergangseinrichtung kümmern 
sich darum und kontaktieren bei-
spielsweise wegen der Finanzierung 
von Hilfsmitteln oder einer Kranken-
behandlung die zuständigen Behör-
den. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
daß unsere Stellungnahmen dort im-
mer öfter ernst genommen werden, 
was ein gewisser Fortschritt ist.

 	Welche Behinderungen haben 
Ihre Klienten?

Das sind Behinderungen, die durch 
Folter zustande gekommen sind, 

behinderte Flüchtlinge

Eva Gebel ist Psychologin und 
Beraterin am Berliner Zentrum 
für Selbstbestimmtes Leben 
(BZSL e.V., www.bzsl.de). Sie 
arbeitet im „Berliner Netzwerk 
für besonders schutzbedürftige 
Flüchtlinge“
(http://www.migrationsdienste.
org/projekte/fluechtlinge.html)
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sprich abgehackte Gliedmaßen, 
schwere innere Verletzungen, aber 
auch Hör- und Sehbehinderungen. 
Wir vermerken zwar in der Stellung-
nahme, ob Verletzungen durch Flucht 
und Verfolgung entstanden sind, ent-
scheidend ist aber lediglich, daß eine 
Behinderung vorliegt. Die Menschen 
fliehen vor Kriegen oder individueller 
Verfolgung, aus Iran, Irak, Bosnien, 
Tschetschenien oder afrikanischen 
Ländern.

 	Sie arbeiten nach dem Prinzip 
des „peer counseling“; das be-
deutet, daß Sie als Beraterin 
ebenfalls Erfahrung mit einer 
eigenen Behinderung gemacht 
haben. Spielt das in der Bera-
tung für Flüchtlinge eine Rolle?

Ja, natürlich. Man versucht, seine 
Erfahrung weiterzugeben. Für mich 
trifft das in besonderem Maße zu, 
weil ich Behinderungs- und Migrati-
onserfahrung habe. Sie müssen sich 
vorstellen: Die Menschen müssen ihr 
Land verlassen, möglicherweise auf 
einem gefährlichen Weg, sie haben 
eine Behinderung, sie müssen An-
gehörige zurücklassen, sie wissen 
nicht, was sie hier erwartet. Wenn 
sie hier angekommen sind, müssen 
sie sich mit den deutschen Behör-
den und dem Asylverfahren ausein-
andersetzen. Wir versuchen, unsere 
Erfahrung zu nutzen, um Dinge leich-
ter zu machen. Wenn etwa das Sozi-
alamt einen ungeeigneten Rollstuhl 
bereitstellt, dringen wir auf Ersatz. 
Aus eigener Erfahrung wissen wir, 
wie wichtig die Anpassung von All-
tagsdingen an die Behinderung ist. 
Es kann sein, daß Menschen eine 
bestimmte Matratze benötigen oder 
für ihr behindertes Kind einen spe-
ziellen Buggy, wenn der genehmigte 
Buggy vom Sozialamt ungeeignet ist. 
Sehr schwierig ist es, barrierefreien 
Wohnraum zu finden, wenn die Leu-
te aus dem Heim ausziehen können. 
Leider kann ich mich nicht selbst um 
die praktische Umsetzung kümmern, 

da unser Projekt mit sechs Wochen-
stunden sehr klein ist und ich mit der 
Beratung und der Ausarbeitung der 
Stellungnahmen schon voll ausge-
lastet bin. Manchmal werden auch 
Klienten von anderen Flüchtlings-
beratungsstellen zu uns geschickt. 
Oft handelt es sich um Jugendliche, 
die vor schwierigen Fragen stehen: 
Konzentrieren sie sich auf die Schule 
und die neuen Lebensbedingungen 
in einem fremden Land? Konzentrie-
ren sie sich auf die Aufarbeitung des 
Traumas, das sie möglicherweise er-
litten haben, oder auf die Auseinan-
dersetzung mit ihrer Behinderung?

 	Wie engagiert sich das Netzwerk 
politisch?

Das Netzwerk setzt sich im Rahmen 
von Gremienarbeit insbesondere 
dafür ein, daß das Sozialgesetz-
buch XII auch für Asylbewerber gilt. 
Flüchtlinge hätten dann ein Anrecht 
auf Sozialleistungen, insbesonde-
re Hilfe zur Pflege oder auf medi-
zinische Leistungen, die über die 
Akutversorgung hinausgehen, z.B. 
Versorgung mit Prothesen oder ange-
paßten Rollstühlen. Ob und wie die 
EU-Richtlinien umgesetzt werden, ist 
je nach Bundesland sehr verschie-
den. Bremen ist sehr vorbildlich dort 
erhalten Asylsuchende von Beginn 
an eine Krankenversicherungskar-
te, was es erspart, jedes Quartal 
neu beim Sozialamt einen Schein zu 
beantragen. Wir bemühen uns, daß 
das auch in Berlin möglich wird. Es 
ist sehr wichtig, daß sich eine ent-
sprechende Lobby bildet. Es klafft 
immer noch eine große Lücke zwi-
schen dem, was nach den EU-Richt-
linien vorgesehen ist, und dem, was 
tatsächliche im Umgang mit Asylsu-
chenden Praxis ist.

 Interview: Michael Zander

Das Interview erschien zuerst in der 
Tageszeitung:
junge Welt, Beilage behindertenpo-
litik vom 25. August 2010

Bundesver-
dienstkreuz
Dinah Radtke hat es und auch Uwe Frevert, 

Martin Marquard aus Berlin und auch Ke-

van Dahesch aus Frankfurt. Die Liste der 

behinderten AktivistInnen aus dem behin-

dertenpolitischen Spektrum ist lang. Ge-

ehrt wird, wer etwas leistet in Sachen Be-

hindertenpolitik. Vorschlagen darf JedeR. 

Seit Oktober, wir durften es den kobinet-

Nachrichten entnehmen, ist auch Sigrid Ar-

nade, die ISL-Geschäftsführerin unter den 

PreisträgerInnen. Geehrt schon vom neuen 

Bundespräsidenten Christian Wulff, am Tag 

der Deutschen Einheit, gehört sie nun zu 

den etwa 240.000 Frauen und Männern, 

die diese Ehrung seit 1951 erhalten haben. 

„Der Verdienstorden der Bundesrepublik 

Deutschland ist die einzige allgemeine Ver-

dienstauszeichnung und damit die höchste 

Anerkennung, welche die Bundesrepublik 

Deutschland für Verdienste um das Gemein-

wohl ausspricht.“ So steht es in den Ausfüh-

rungsbestimmungen. In der Begründung für 

die Ehrung heisst es laut kobinet: „Ihre ei-

gene Erkrankung hat sie dazu gebracht, sich 

der Selbsthilfe behinderter Menschen, vor 

allem Frauen, zuzuwenden. Frau Dr. Arnade 

ist Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzen-

de von ‚Lebensnerv - Stiftung zur Förderung 

der psychosomatischen MS-Forschung’ so-

wie Mitbegründerin und Vorstandsmitglied 

des Vereins ‚Netzwerk behinderter Frauen 

Berlin’. Außerdem ist sie im ‚Netzwerk Ar-

tikel 3 - Verein für Menschenrechte und 

Gleichstellung Behinderter e. V.’ tätig. Sie 

ist darüber hinaus Mitbegründerin der Or-

ganisation ‚Weibernetz e. V.’ und sitzt als 

deren Vertreterin im Deutschen Behinder-

tenrat. Im Rahmen der Verhandlungen zur 

UN-Menschenrechtskonvention für Men-

schen mit Behinderungen, die 2007 in New 

York unterzeichnet wurde, hat sich Frau Dr. 

Arnade nachdrücklich für die Aufnahme der 

Belange behinderter Frauen in die Konven-

tion eingesetzt.“ 

Mehr Infos gibt es unter: http://www.bun-

despraesident.de/Anlage/original_664492/

Der-Verdienstorden-der-Bundesrepublik-

Deutschland-als-pdf-Broschuere.pdf
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„Es wurden keine speziellen Gas-
kammern gebaut. Man benutzte 
einen geeigneten Raum in der An-
stalt, der Verbindung zur Aufnah-
mestation hatte (…) Der wurde dann 
zur Gaskammer umgebaut.“

So beschrieb der Oberdienstleiter 
der Berliner„Euthanasie“-Zentrale 
Viktor Brack während des Nürn-
berger Prozesses ganz allgemein 
die Einrichtung der Vernichtungs-
anstalten. In dieser Angelegenheit 
besuchte im Herbst 1940 Adolf Gu-
stav Kaufmann, Leiter der Inspek-
tionsabteilung der Mordbürokratie, 
die Landesheilanstalt Bernburg an 
der Saale in der Nähe von Dessau. 
Er beschlagnahmte einen Teil der 
Klinikgebäude, um sie für die beab-
sichtigten Tötungen herzurichten.

Für den Umbau lieferten in der 
Regel örtliche Firmen das Material 
wie etwa die Gasrohre. Die Betriebe 
stellten auch das Personal für die 
Arbeiten an den Gaskammern. In-
sofern, so kann es mit heutigen 
Worten formuliert werden, han-
delte es sich bei der Vernichtung 
„lebensunwerten Lebens“ auch 
um eine Form der Wirtschaftsför-
derung zur Sicherung von Arbeits-
plätzen für „Volksgenossen“.

Obwohl für die Umrüstung die 
örtlichen Arbeitskräfte ausreich-
ten, entsandte die Berliner Zentrale 
eigenes Handwerkspersonal. Sie 
waren als „fliegende“ Arbeiter an 
unterschiedlichen Vernichtungs-
zentren tätig. Dazu gehörte der 
Maurer Erwin Lambert. Lambert 
hatte zunächst eine Schlosser-
lehre und danach eine dreijährige 

Herbst 1940:

Einrichtung der „Euthanasie“-Anstalt 
Bernburg/Saale

Ausbildung zum Maurergesellen 
absolviert. Anschließend besuchte 
er die Städtische Baugewerkschule 
in Berlin, die er mit der Meisterprü-
fung zum Maurerpolier beendete. 
Mit diesen „Qualifikationen“ trat 
er Ende 1939 in die Dienste der Ver-
nichtungsbehörde. 

In Bernburg bestand Lamberts 
Aufgabe wohl darin die örtlichen 
Arbeitskräfte zu überwachen und 
die Verbindung nach Berlin auf-
rechtzuerhalten. Er war nicht der 
einzige Handwerker, der dort im 
Dienste der Berliner Behörde stand. 
So verlegte der Elektriker Ernst 
Kalisch in Bernburg die Stromlei-
tungen in der Gaskammer und im 
Krematorium. Hauptberuflich war 
er bei der „Allgemeinen Elektrizi-
tätsgesellschaft“ beschäftigt. Das 
Kürzel der Firma lautet AEG. Man-
che kennen sicher noch den Namen 
dieses Elektrokonzerns, der unter 
anderem Elektroherde und Wasch-
maschinen produziert hat.

Zum Ende des Jahres 1940 waren 
die Umbauarbeiten in Bernburg ab-
geschlossen. Die Anlage ersetzte 

das Mordzentrum Brandenburg/
Havel (siehe newsletter Nr. 38 De-
zember 2009, S. 6/7). Desgleichen 
wechselte das Brandenburger 
Mordpersonal unter der Leitung des 
„Euthanasie“-Arztes Irmfried Eberl 
in die neue Vernichtungsstätte.

Eines ihrer Opfer war Mathilde B. 
Sie wurde im Juni 1916 in Essen ge-
boren. In ihrer Kindheit machte sie 
die so genannte englische Krank-
heit, das heißt Rachitis, durch. Sie 
führt zu typischen Veränderungen 
des Skeletts (u. a. Verunstaltung 
des Brustkorbs [Hühnerbrust]). Mit 
sechs Jahren kam sie in die Volks-
schule und dann in die Hilfsschule. 
Nach der Schule war sie ein Jahr 
auf einem Bauernhof beschäftigt 
und später in einem Essener Kin-
derheim. Die Direktion des Heims 
berichtet über ihr Verhalten:

„Mathilde B erschien hier geistig 
und körperlich minderwertig, zu-
rückgeblieben, aber nicht eigentlich 
schwachsinnig. Sie zeigte sich auf 
ihre Art oft raffiniert schlau, beson-
ders, wenn es galt ihre sehr starke 
Triebhaftigkeit, zumal in sexueller 
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Vor 70 Jahren
Herbst 1940:

Einrichtung der „Euthanasie“-Anstalt 
Bernburg/Saale

Hinsicht, zu befriedigen. Dabei war 
sie in der Arbeit faul, im Umgang oft 
frech und gemein. Aus diesen Grün-
den war sie eine Gefahr für unsere 
anderen Schützlinge und konnte 
nicht länger hier bleiben.“

Im Oktober 1936 wurde ein Ste-
rilisationsantrag beim Essener Ste-
rilisationsgericht wegen angebore-
nen Schwachsinns gestellt. Das Ge-
richt urteilte entsprechend den ne-
gativen Wertungen der Heime und 
Ärzte. Am 26. Februar wurde Mathil-
de B. in den Städtischen Kranken- 
anstalten Essen (heute Uni-Klini-
kum) sterilisiert.

Einige Zeit nach der Unfruchtbar-
machung kam sie in Anstaltspflege. 
Sie wurde zunächst in die Psychi-
atrische Landesklinik Düsseldorf 
Grafenberg eingewiesen und später 
nach Bedburg-Hau überführt. Von 
dort erfolgte im März 1940 ihre De-
portation in die Landesheilanstalt 
Brandenburg-Görden. Mathilde B. 
überlebte den Aufenthalt in dieser 
Anstalt, die als Zuführungseinrich-
tung für das Mordzentrums Bran-
denburg diente. Dessen Schließung 
half ihr aber nicht. Ein Jahr später, 
am 7. März 1941, wurde sie in die 
neu eingerichtete Vernichtungsan-
stalt Bernburg deportiert und am 
gleichen Tag ermordet.

Mathilde B. war eine von 8.601 
Menschen, die in Bernburg im Zeit-
raum von Januar bis August 1941 
ums Leben kamen. Verantwort-
lich für die Ermordung waren vor-
nehmlich Ärzte. Dass diese aber 
so handeln konnten, dafür stehen 
Handwerker wie der Maurer Erwin 
Lambert oder der Elektriker Ernst 
Kalisch. Als Vertreter von Wirt-
schaftsbetrieben schufen sie die 
baulichen und technischen Voraus-
setzungen für das Morden.

Volker van der Locht, Essen

Fotos: Erika Feyerabend

„Jetzt wird es mir aber zu bunt,“ sagte 
Rüdiger nachts um eins zu mir „willst 
du unser Baby nicht hören, oder 
kannst du es nicht?“ 

Betroffen musste ich feststellen, 
dass ich unseren 4 Wochen alten 
Sohn wieder einmal erst nachdem 
mein Mann aufgestanden war, durch 
das Babyphon hörte. Das war mitt-
lerweile wirklich sehr häufig der Fall. 
Wenn Jan erst mal in Rage war, konn-
ten ihn sogar die Nachbarn hören – 
dann wurde auch ich wach. Sehr zum 
Leidwesen meines Mannes, der wohl 
schon vom unregelmäßigen Atem 
dieses Winzlings wach wurde. „Geh’ 
doch endlich mal zum Ohrenarzt!“ 
schlug er mir entnervt vor, was ich 
mir schließlich auch zerknirscht 
vornahm.

Der HNO-Arzt stellte dann 
tatsächlich einen Hörverlust 
bei mir fest – was mich in ge-
wisser Weise beruhigte (hatte ich 
nunmehr einen triftigen Grund, dass 
ich unser Kind immer erst als Letzte 
hörte). Andererseits fragte ich mich, 
was nun auf mich zukommen würde.

„Ach, das ist bestimmt ganz ein-
fach“ dachte ich, „wie mit einer 
Brille – ich bekomme ein Hörgerät 
und dann ist alles in Ordnung, dann 
höre ich endlich wieder alles.“ Die 
folgenden Wochen sollten mir diese 
Illusionen nehmen. Mit meiner über-
zeugten Erwartungshaltung ließ ich 
mir beim Akustiker ein IdO (Im-Ohr-
Gerät) anfertigen, um das Ganze 
möglichst unauffällig zu gestalten – 
schließlich gehöre ich ja nicht zum 
alten Eisen, das muss ja nicht jeder 
gleich sehen! Sprach’s und suchte 

Schrei’ mich nicht an – sag 
es neu – sag es anders…. 
ich bin ja (noch) nicht taub!

mir dazu eine kosmetische Oberflä-
che aus, die den optischen Eindruck 
vervollständigen sollte. Nun war ich 
gespannt auf mein neues Hörerleb-
nis.

Jedoch – was war denn das? Was 
für ein furchtbarer Krach! Der Compu-
ter schien mich anzubrüllen und der 
Verkehrslärm warf mich schlichtweg 
um! Das hatte ich nicht erwartet. Die 
Krönung war meine eigene Stimme, 
die mehr Ähnlichkeit mit einem Robo-
ter zu haben schien, als mit der Stim-
me, die ich sonst mein Eigen nann-
te…. Als ich mir den Kopf kratzte, 
hatte ich den Eindruck, ich hätte Pa-

pier statt Haare 
auf dem Kopf, 
solch ein Ge-
räusch verur-

sachte 

das – au-
weia, worauf 

hatte ich mich da 
nur eingelassen.

Mittlerweile sind 17 Jahre 
vergangen. Ich habe lange ge-

braucht, um zu verste-
hen, dass ein Hörgerät nicht 
wie eine Brille funktioniert. Nach etli-
chen Sitzungen beim Akustiker habe 
ich meine neuen Höreindrücke nach 
und nach geübt und mich langsam 
daran gewöhnt. Denn der Hörnerv 
braucht einige Zeit, um gemeinsam 
mit dem Gehirn die Sortierung von 
unwichtigen Nebengeräuschen und 
deren Filterung zu koordinieren. Ich 
habe ein halbes Jahr dazu gebraucht. 
Die Geräte mussten immer wieder 
neu eingestellt werden, an meine Ge-
wöhnung angepasst werden. Neben-
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geräusche kann ich bis heute leider 
nicht „wegfiltern“….

Mit den Jahren hat sich eine zuneh-
mende Steigerung meines Hörver-
lustes eingestellt. Ich habe gelernt, 
dass es einfach nur bedingt hilft, da 
es ja auch nur ein HILFS-mittel ist, 
und mein Hörvermögen nie wieder so 
sein wird, wie es früher einmal war. In 
geräuschvoller Umgebung kann ich 
(fast immer) nur Wortfetzen verste-
hen, da die Sprache in Umgebungs-
geräuschen (Musik, Gemurmel, Ver-
kehrslärm etc.) untergeht. Ich nutze 
das Mundbild meines Ge-
sprächspartners, um 
dem Gesagten zu fol-
gen – auch die Mimik 
und die Gestik 
sind wich-
t i g e H i l f e n 

für mich. 
Sehr schön 

f inde ich, wenn 
mich mein Gesprächs-

partner beim Reden 
ansieht.

Wenn ich etwas nicht verstehe, 
komme ich am schnellsten voran, 
wenn mein Gegenüber zur Wieder-
holung andere Worte benutzt „Schrei 
mich nicht an, sag es neu – sag es 
anders…“ Die Zischlaute unserer 
Sprache liegen nämlich genau im Be-
reich meines Hörverlustes, so dass 
ich bei entsprechender Wortwahl 
oftmals Wortlücken habe, wenn die 
gewählten Wörter diese Laute ent-
halten. Besonders schwierig sind 
fremde Namen, Zahlen oder einzelne 
Buchstaben, die eine Abkürzung für 
irgendwas sein sollen: P und T oder 
C – klingt alles gleich für mich!

Wohl dem, der das deutschspra-
chige Buchstabier-Alphabet be-
herrscht: Paula, Theodor oder Cäsar 
kann ich viel besser unterscheiden!

Somit kombiniere ich fortwährend 
– darin bin ich inzwischen richtig 
gut. Die IdO’s habe ich mittlerweile 
„eingetauscht“ gegen HdO’s (Hinter-

dem-Ohr-Geräte), da lässt sich viel 
mehr Technik unterbringen (und da 
ein Hörgerät eh nur ca. 6 Jahre hält, 
bot sich das an, als meine IdO-Zeit 
abgelaufen war…).

Es gibt auch tolles Zubehör – mit 
meinem Gerät kann ich Versamm-
lungen, die mit einer FM-Anlage be-
gleitet werden, ganz gut folgen (FM 
= Frequenz-Modulation, bedeutet 
Funkübertragung). Das ist fast wie 
Kopfhörer-Qualität. Zusätzlich habe 
ich eine eigene FM-Anlage, die via 
Funk arbeitet: an meinen Hörgeräten 
habe ich je einen Funkempfänger, der 
das Sprachsignal von der FM-Anlage 

direkt „in mein Ohr“ überträgt. Da 
habe ich das Gefühl, der Spre-
cher sitzt direkt neben mir. Da-
ran kann ich sogar mein Handy 

oder einen Mp3-Player anschlie-
ßen! Ich probiere ständig Neues aus, 
was mit der Technik machbar ist, weil 
ich mir sage: „Das kann doch nicht 
alles gewesen sein – ich stelle mich 
der Herausforderung!“ 

Trotzdem gibt es immer wieder Tage, 
an denen ich unkonzentriert bin, 
manche Tage höre ich besonders 
schlecht – oder vielmehr weniger als 
sonst. Wenn ich wenig geschlafen 
habe oder die Batterien zu schwach 
sind (die halten auch nur eine Wo-
che), dann trete ich schon mal ins 
Fettnäpfchen. 

Als jemand neulich in lockerer Run-
de sagte: „Ich hatte heute noch gar 
keinen Sekt!“ verstand ich: „Ich 
hatte heute noch gar keinen Sex!“ 
Da haben die Anderen mich schon 
ganz schön schief angeguckt, als ich 
plötzlich lauthals zu lachen anfing.

Meine „künstlichen“ Ohren will ich 
aber heute nicht mehr missen, nicht 
auszudenken, was ich ohne sie ver-
standen hätte! So bin ich eben – halb 
Mensch – halb Maschine!

Sabine Kaspzyck, Dortmund
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Seit 42 Ausgaben gibt es die 
BioSkop-Zeitschrif t zur Beo-
bachtung der Biowissenschaften 
und den behindertenpolitischen 
Newsletter in Hörversion. Mög-
lich ist das, weil es die Aktion 
Tonbandzeitung gibt. Seit 1972 
bietet der Verein Hörmedien für 
Sehbehinderte und Blinde an. 
Die technologische Entwicklung 
hat auch hier nicht halt gemacht. 
Die Ära der Hörkassette ist end-
gültig zu Ende. Abonnenten kön-
nen auf Daisy-/MP3 CD rund 70 
verschiedene Zeitungsartikel be-
stellen. Neben BioSkop und der 
Tageszeitung ist auch Public - die 
Zeitschrift der Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di dabei oder das 
Magazin der Bundesarbeitsge-
meinschaft Selbsthilfe. Wer sich 
informieren möchte:

azt Hörmedien für Sehbehindert 
und Blinde
Pf 1421
7594 Holzminden
Tel. 055331-7153
www.blindenzeitung.de
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